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Norm

ABGB §309;

TabStG 1995 §27 Abs1;

TabStG 1995 §27 Abs2;

1. ABGB § 309 heute

2. ABGB § 309 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Bei der Gewahrsame einer Person über die Tabakwaren iSd § 27 Abs. 2 TabStG reicht es aus, dass sich die Tabakwaren

in der Macht dieser Person, ihres Inhabers, be<nden (§ 309 erster Satz ABGB). Der Bezug der Tabakwaren iSd § 27 Abs.

1 TabStG setzt hingegen eine Nähe zu den Tabakwaren voraus, welche über die bloße Gewahrsame hinausgeht. Diese

Nähe wird in der Regel dann gegeben sein, wenn die Tabakwaren zu den gewerblichen Zwecken dieser Person

bestimmt sind, etwa weil sie damit Handel betreibt. Dazu ist es nicht erforderlich, dass sie die unmittelbare

Gewahrsame über die Tabakwaren hat (etwa, wenn sie die außerhalb des Steuergebiets in Empfang genommenen

Tabakwaren in das Steuergebiet verbringen lässt). Umgekehrt ist aber eine Person, welche Tabakwaren nur für die

gewerblichen Zwecke eines anderen (grenzüberschreitend oder ausschließlich im Steuergebiet) befördert, nicht als

Bezieher iSd § 27 Abs. 1 TabStG anzusehen, sondern allenfalls als Steuerschuldner nach § 27 Abs. 2 TabStG.Bei der

Gewahrsame einer Person über die Tabakwaren iSd Paragraph 27, Absatz 2, TabStG reicht es aus, dass sich die

Tabakwaren in der Macht dieser Person, ihres Inhabers, be<nden (Paragraph 309, erster Satz ABGB). Der Bezug der

Tabakwaren iSd Paragraph 27, Absatz eins, TabStG setzt hingegen eine Nähe zu den Tabakwaren voraus, welche über

die bloße Gewahrsame hinausgeht. Diese Nähe wird in der Regel dann gegeben sein, wenn die Tabakwaren zu den

gewerblichen Zwecken dieser Person bestimmt sind, etwa weil sie damit Handel betreibt. Dazu ist es nicht erforderlich,

dass sie die unmittelbare Gewahrsame über die Tabakwaren hat (etwa, wenn sie die außerhalb des Steuergebiets in

Empfang genommenen Tabakwaren in das Steuergebiet verbringen lässt). Umgekehrt ist aber eine Person, welche

Tabakwaren nur für die gewerblichen Zwecke eines anderen (grenzüberschreitend oder ausschließlich im Steuergebiet)

befördert, nicht als Bezieher iSd Paragraph 27, Absatz eins, TabStG anzusehen, sondern allenfalls als Steuerschuldner

nach Paragraph 27, Absatz 2, TabStG.
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